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Nur per Email an:

Herrn
███████

██████████████████████

BETREFF Vermittlung bei Anfrage „Stellungnahme vom Verband Deutscher Verkehrsu n-
ternehmen e. V. zur Ersten Veror dnung zu den Ände rungen der Anhä nge F und 
G des Übereinkommens ü ber den internationalen Eisenbahnverkehr (C OTIF)“ 
[#22440]

BEZUG Mein Schreiben vom 16.10.2017

Sehr geehr t████████,

mit Ihrem IFG -Antrag vom 15.06.2017 baten Sie das Bundesministerium für Verkehr 
und Digitale Infrastruktur (BMVI) um Übersendung der „ Stellungnahme vo m Verband 
Deutscher Verkehrsunternehmen e. V. im Rahmen der Verbändebeteiligung zu r "Ers-
ten Verordnung zu den Änderungen der Anhä nge F und G des Übereinkommens 
über den internationalen Eisenbahnverkehr (COTIF)".

Wie mir das BMVI inzwischen mitteilte, haben Sie diesem gegenüber keine Anschrift 
angegeben. Bei der Stellungnahme müssten aber personenbezogene Daten g e-
schwärzt werden, bevor die Übersendung erfolg en könne . Mit der Angabe einer z u-
stellungsfähigen Postanschrift k önne das Dokument übersandt werden.

Die Bitte des B MVI, für die weitere Bearbeitung des Antrages eine zustellfähige 
Postanschrift mitzuteilen, ist nicht zu bemän geln.

HAUSANSCHRIFTHusarenstraße 30, 53117 Bonn
VERBINDUNGSBÜROFriedrichstraße 50, 10117 Berlin

TELEFON (0228) 997799-954
TELEFAX (0228) 997799-550 
E-MAIL referat15@bfdi.bund.de

BEARBEITET VON████████████
INTERNETwww.datenschutz.bund.de

DATUM Bonn, 02.11.2017
GESCHÄFTSZ.15-724/002 II#0204

Bitte geben Sie das vorstehende Geschäftszeichen bei
allen Antwortschreiben unbedingt an.

Besuchen Sie uns: 
Tag der Deutschen Einheit

1. – 3. Oktober 2011
in Bonn
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SEITE 2VON 2 Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

██████
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